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THEMA

Pflege macht arm und einsam
Kein Wort, keine Geste. Nur manchmal ein Atemzug,
der wie ein Rasseln klingt. Dann steht Frau H. am
Bett ihres Mannes und lauscht ängstlich. Keine Nacht
durchschlafen, immer im Zustand des Halbwachen
auf Zeichen warten. Als wäre das Schreckliche un-
endlich steigernngsfähig. Vor sieben Jahren er-
krankte Herr H. an Multipler Sklerose. Seit drei
Jahren liegt er, seit einem Jahr ist ihm auch die
einfachste Sprache abhanden gekommen. Ein
Mensch wird zum "Schwerstpflegebedürftigen". Wäh-
rend sich die Politiker im Tempo eines Fußlahmen
dem Gesetz zur Pflegeversicherung nähern, fressen
die Kosten für die Pflege die Ersparnisse, werden
Menschen zum Sozialfall. Allein in Frankfurt dürfte
die Hilfe fürpflegebedürftige Menschen den Sozialetat
mit rund 200 Millionen Mark im laufenden Jahr bela-
sten.

"Für alles und jedes muß man zahlen", sagt Frau H.,
die nie vergißt, ihrem drei Jahre älteren Mann über
den Kopf zu streichen, wenn sie sich von seinem Bett
entfernt, und im festen Glauben daran, daß er alles
versteht, erklärt, wohin sie rasch gehen wird. 25
Stunden ambulante Pflege finanziert die Kranken-
kasse. Zu wenig, wenn ein Mann gewaschen und
täglich neu gekleidet wird. Wenn die Kranken-
gymnastin, was im Leistungskatalog nicht vorgese-
hen ist, täglich kommt. Wenn das hydraulische Bett,
das mit mechanischer Kraft den Kopf hebt, wo die
Muskelkraft versagt, 9000 Mark kostet. So summie-
ren sich die Kosten. Man muß von einem fast glück-
lichen Umstand sprechen, wenn eine Frau dieser
Generation berufstätig war und eigene Renten-
ansprüche den Weg zum Sozialamt ersparen.

Wenn Frau H. sagt, man kann in dieser Situation
keine Hilfe erwarten", hat dies mehr als eine finanzi-
elle Dimension. Früher kamen die Freunde zum
Skat, man ging in die "Komödie". Heute ruft manch-
mal jemand an. "Aber kommen tut niemand1, sagt die
63jährige, und es klingt fast erleichtert. Denn am
Ende eines Tages ist Frau H."schlagkaputt".

Im Fall der Familie S. kann man von einem kleinen
Vermögen sprechen, bei rund 400 000 Mark. Es
bedarf keiner gehobenen mathematischen Fähigkei-
ten, den Tag zu bestimmen, an dem nichts mehr
geblieben ist. Seit vier Jahren leben die Eltern von
Frau S. in einem Alten- und Pflegeheim. Pflegestufe
vier, Kosten. 4400 Mark pro Person und Monat. Der
Tag ist gekommen, an dem ein Mann, dessen Rente
mit 7200 Mark keineswegs repräsentativ ist, Sozialfall
wird.

Seit einem Schlaganfall vor zwei Jahren ist der 80
Jahre alte Herr B. halbseitig gelähmt, das Sprach-
zentrum gestört. "Mit einem Schlag war alles an-
ders", sagt Frau B. Das muß man im schrecklichen
Wortsinn nehmen. Frau B, die ihn in der Wohnung
pflegt, ist depressiv, weint viel. Dann kapitulieren die
Gefühle vor dem Maß der Veränderung. Sie habe
ihm viel beigebracht, sagt die 73jährige. Sie hat ihn
gelehrt zu essen. Erst mit einem Kinderlöffel, dann
mit einem großen Löffel, schließlich mit Messer und
Gabel. Aber die Geduld ist endlich, und dann schimpft
sie dieses große, stumme Kind, wenn es den Löffel
falsch plaziert.

Weniger als wenig. Die einst vollkommene Ehe,
diese 53 Jahre "Geben und Nehmen", reduziert auf
eine fast stumme Zweisamkeit. Zwei Sessel in einer
Reihe arrangiert, Lehne an Lehne, der Blick auf den
Fernseher und die Käfige mit dem Papagei und den
Kanarienvögeln gerichtet. Manchmal, wenn sie sich
nur für einen Moment aus dem Sessel erhebt, um in
der Küche nach den Kartoffeln zu schauen, kann es
geschehen, daß Herr B. fragt :"Wo warst du so lan-
ge?" Ein ganzer Satz für eine Ewigkeit der Abwesen-
heit.

Es genügt die Zeitspanne, die es braucht, den Abfall
hinunter in den Hof zu tragen: Und Frau B. findet
ihren Mann auf den Händen und Knien liegend.
Einmal stand Herr B. vor dem Ölofen und starrte in
das flackernde Licht. Und zwischen der heißen Platte
und dem nach vorne gebeugten Mann stand nur ein
furchtbarer Gedanke.

Die Rechnungen gehen nie auf: 2400 Mark Rente.
Das reicht gerade. Nur der Kühlschrank darf nicht
kaputtgehen, und daß jetzt die Thermoskanne mit
dem heißen Kaffee einen Sprung bekommt, ist eine
kleine Katastrophe. Ein Sparbuch haben sie schon
lange nicht mehr. Und vielleicht ist es das, was so
wehtut: Daß Menschen, die ein Leben lang fleißig
waren, am Ende noch zum Sozialfall wer-
den/Vielleicht", sagt sie", können Sie das
dazusch reiben."

Sabine Riedel
Frankfurter Rundschau vom 12.10.1993
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Haushaltshilfe, Alltagsmanagement, Persönliche Zuwendung
Caritas Hauspflege Nordend/Ost

"Ich zieh' auf's Land und werd' verrückt!" dazu ein
leichter Klaps auf meine Knie und ein kräftiges,
herzliches Lachen aus dem vollen Mund einer
hochbetagten, alten Dame aus dem Frankfurter
Osten, begleiten meine Worte bei einem Hausbesuch
zur Klärung der notwendigen Hilfen. Hilfen, die dazu
dienen sollen, daßdieknapp 90-jährige Bornheimerin
in vier eigenen Wänden bleiben kann und nicht in
eine stationäre Einrichtung umziehen muß. Denn
das war schon immer ihr erklärtes Ziel, wie es mir
Angehörige von ihr schilderten.

Heute stellt die alte Dame zwar fest, daß sie sich hier
in Frankfurt Bornheim befindet - aber nicht, daß sie
viele Dinge des alltäglichen Lebens nicht mehr lei-
stet, ihre Wohnung zunehmend vom Reinigungs-
standard her verfällt, die Mülltüten sich in der Küche
sammeln, die Bettwäsche bestimmt schon ein Jahr
nicht mehr gewechselt wurde, Toilette und Bad zum
Teil kotverschmiert und weißes Porzellan unansehlich
geworden ist. "Selbstverständlich halte ich meine
Wohnung alleine sauber und ordentlich, das sehen
Sie doch!". Leicht aggressiv antwortet sie auf meine
Frage, ob sie Hilfen bei der Wohnungsreinigung
annehmen würde. Etwas Scham meine ich in ihrem
Gesicht zu entdecken - so ganz unbewu ßt scheint es
ihr nicht zu sein, daß alles nicht mehr so wie früher ist.
Aber sie wolle jetzt nicht darüber sprechen, denn sie
sei freudig darüber überrascht, daß ein junger Mann
plötzlich in ihr über viele Jahre einsam gewordenes
Leben einbricht und mit ihr hier in ihrer Küche sitzt,
spricht und lacht:
"Schlecht' Leut' geht's immer gut!"

Bedarfsfeststellung: Hilfen bei der Wohnungs-
reinigung - der Versuch einer Grundreinigung vorne-
weg, Lebensmitteleinkauf und Sicherung der
Nahrungs- und Getränkeaufnahme, regelmäßige
Abfallentsorgung zur weit entfernten Siedlungs-
mülltonne, Sichtung der Post, Kleinreparaturen ge-
genüber der Hausverwaltung anmelden, Treppen-
hausreinigung mit den Nachbarn ansprechen und
terminieren, überfällige Rechnungen überprüfen und
evtl. Veranlassungen mit Angehörigenabsprechen,
einen Hausarzt suchen, Haushaltsgeldfrage klären,
alle um die alte Dame herum befaßten Menschen
ansprechen, daß nun ein ambulanter sozialer Dienst
versucht,Hilfen zu geben. Denn diese Menschen
waren es vordringlich, die neben der noch vorhande-
nen, weit entfernt wohnenden leiblichen Schwester
große Sorge äußerten, ob denn ihre Nachbarin noch
zu Hause bleiben könne, da es doch schon aus der
Wohnung heraus "muffele" und sie selbst schon mit
jedem Hilfsangebot kläglich scheiterten.



THEMA

Viele Hilfeangebote wie mal einkaufen gehen oder
auch nur die Ansprache wegen der leidigen Hausord-
nung, endeten mit dem gewaltigen und deutlichen
Zuschlagen der Wohnungstüre. Nur die leibliche
Schwester konnte mit regelmäßigem Lebensmittel-
vorbeibringen noch Einlaß in die Wohnung und damit
auch zum Menschen erwirken.

Über diese Bezugsperson habe auch ich Zugang zu
dieser zurückgezogenen und dabei vereinsamten
alten Dame bekommen. Meine Hausbesuche zur
Abklärung des Hilfebedarfs und das damit ein her-
gehende intensive Kennenlernen unserer "Klientin"
sind unsere ersten Schritte zur Einleitung der
Hilfestellung.

Im Verlauf wird mich eine Mitarbeiterin oder ein
Mitarbeiter begleiten und den Hilfeweg übernehmen.
Ob und inwieweit meine Bedarfsermittlung mit der
Lebenswelt der hochbetagten Dame und der Hilfe-
stellung unseres Mitarbeiters in Einklang gebracht
werden können, werden der Verlauf der Maßnahmen
und die Entwicklung der Gesundheit der Klientin
zeigen.

Nicht immer kann ein gemeinsamer Weg gefunden
werden, der hilft das Verbleiben zuhause zu ermög-
lichen, meist aber vermögen wir die Grenzen der
häuslichen Betreuung sehr weit zu stecken.

Wie sind ein Team von festangestellten
Mitarbeiterinnen und vier Zivildienstleistenden. Im
Konkreten heißt das: ein Sozialarbeiter, sechs
Hauspflegerinnen, eine Verwaltungskraft, ein Sozi-
alpfleger und eine Sozialpädagogin. Unsere ins
Arbeitsteam fest eingegliederten "immer jung blei-
benden" Mitarbeiter auf Zeit (Zivildienstleitstende)
bezeichnen uns bereits als "Grufties". Tatsächlich
sind wir alle zwischen 30 und 50 Jahre alt und auch
bereits fast alle über Jahre hinweg in der ambulanten
Hilfe in unserem Stadtteil und der Caritas-Hauspflege
tätig.

Die Caritas-Hauspflege entstand aus einem
Modellversuch in den Jahren 1983 bis 1985, der -
Unterstützung vom Land Hessen und der Stadt
Frankfurt- erstmalig in Frankurt sogenannte Mobile
Soziale Hilfsdienste in die Arbeitshände festange-
stellter und dazu qualifizierter oder noch
berufsbegleitend dazu qualifizierender Mitarbeiter-
innen gegeben hat. Die wichtige und
wohnungserhaltende Haushaltshilfe und die
Managemantaufgaben einer alltäglichen Haus-
haltsführung bei hochbetagten, hilfebedürftigen und
alleinstehenden Menschen in unserem Stadtteil sind
nicht zufriedenstellend leistbar, wenn man sie aus-
schließlich auf dem Rücken von ZDL beläßt. Auch
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sollte ein kleines überschaubares Team und die
damit einhergehende geringe Anzahl von zu Versor-
genden, Betreuenden, eine kontinuierliche Anleitung
und Begleitung der Angestellten bei dieser sehr
verantwortungsvollen und intimen, sehr nah an die
Helferperson gehende Arbeit möglich sein.

Das kontinuierliche, manchesmal tägliche, Aufsu-
chen des zu Betreuenden schafft sehr schnell enge
Bezüge zwischen Helfer und Klientel. Diese Bezüge
sind die Voraussetzung dafür, eine bedürfnisgerechte
und sinnhafte Alltagsbegleitung zur Aufrechterhaltung
der eigenen Wohnung des Klientel zu ermöglichen.
Gleichbedeutend im Stellenwert ist die Kenntnis über
den Stadtteil, in dem wir tätig sind. Es geht darum,
die Infrastruktur des Lebensumfeldes eines Men-
schen zu kennen, in dem dieser sich meist über viele
Jahrzehnte hinweg täglich bewegt hat. Ebenso
wichtig ist es, Bedürfnisse festzustellen, Lebens-
zusammenhänge der Vergangenheit zu verstehen
und diese auch eventuell wieder zu aktivieren.

Die Qualifizierung und die innere Struktur unseres
Arbeitsteams haben sehr bald dazu geführt, daß wir
verstärkt bei Menschen tätig sind, die von ihrer
Umgebung als "verwirrt" bezeichnet werden. Unter-
schiedliche Ausprägungen von Symptomen der
Verwirrtheit - vom ständigen Kurzzeitvergessen bis
hin zur Desorientiertheit zur eigenen Person - sind
Defizite, die durch unsere Hilfestellungen wie durch
Leistungen anderer Hilfspersonen aufgefangen wer-
den sollen .

Dies soll sagen, daß auch wir letztlich nur in
Kooperation mit anderen Fachkräften wiez. B. unse-
rer ambulanten Kranken- und Altenpflege adäquate
Unterstützung geben können.

Tägliche Anlaufstelle unserer Mitarbeiterinnen ist
unser Büro in der Böttgerstrasse 22, mit
Besprechungszimmer, Schreibtischarbeitsplätzen
und Telefonen. Dort werden die Dienstleistungen
koordiniert, telefonische Absprachen mit Ärzten,
Nachbarn und Angehörigen geführt, die einmal wö-
chentliche Dienstbesprechung aller Mitarbeiterinnen
durchgeführt, sowie der tägliche kommunikative Kon-
takt zu den in der Böttgerstrasse ebenso integrierten
Einrichtungen und Projekten des Caritasverbandes
für Frankfurt Nordend/Born heim geleistet. Dies sind
im Verbund die Caritas Zentralstation Nordend
(Gemeindekrankenpflege), die Caritas Beratungs-
und Vermittlungsstelle für ambulante Dienste
Bornheim, das Freizeit- und Kommunikationsprojekt
für verwirrte ältere Menschen, sowie ein Projekt zur
psychosozialen Betreuung von orientierten alten und
psychisch veränderten jungen Menschen.

Sämtliche Bausteine unserer ambulanten sozialen
Dienstleistungen dienen der Aufrechterhaltung eines
weitgehenst selbständigen Lebens zuhause.
Ansprechpartnerinnen für die einzelnen "Bausteine"
unserer ambulanten Dienstleistungen in unserer Ein-
richtung des Caritasverbandes Frankfurt,
Böttgerstrasse 22, sind:

Frau Kutzner, Herr Hütter
Beratungs- und Vermittlungsstelle Bornheim
Telefon 46 70 31
Mo + Fr 9 -12 Uhr, Mi 14 -16.30 Uhr

Herr Hütter
Offene Altenhilfe des Caritasverbandes
Telefon 46 70 31

Frau Lehmann, Herr Ritter
Zentralstation für ambulante Kranken- und Altenpflege
Telefon 46 54 30
Mo-Fr 8-13 Uhr

Frau Hornung, Herr Amrhein
Hauspflege Nordend/Ost
Telefon 45 20 78
Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr

Frau Schreyer, Herr Herok
Projekt für psychosoziale Betreuung
Telefon 45 20 78

Herr Amrhein
Freizeit- und Kommunikationsprojekt für verwirrte
alte Menschen
Telefon 45 20 78

Ulrich Amrhein
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Protokoll einer Hauspflegerin über einen Arbeitstag

Meine wöchentliche Arbeitszeit beträgt 29 h.
In dem im Protokoll festgehaltenen Arbeitstag wer-
den von mir 3 Menschen betreut.

Frau A ist 78 Jahre alt und in psychiatrischer Behand-
lung. Aufgrund ihrer Erkrankung benötigt Frau A eine
umfangreiche Betreuung - einschließend die gesam-
te Haushaltsführung, Pflege an dem Menschen so-
wie psychosoziale Betreuung. Frau A wird seit
Jahren von der Caritas Hauspflege betreut. Da keine
Betreuungshilfen von Verwandten oder Nachbarn
erbracht werden, liegt die volle Verantwortung für die
Person und deren Umfeld beider Caritas Hauspflege,
die infolgedessen fast zum Lebensmittelpunkt der
Person herangewachsen ist.

Vor zweieinhalb Monaten brach sich Frau A bei
einem Sturz in ihrer Wohnung den linken Fuß. Seit
diesem Zeitpunkt wird Frau A im Krankenhaus, vor-
übergehend in einer psychiatrischen Klinik, behan-
delt.

Ständiger Kontakt zu Frau A und den behandelnden
Ärzten zeigen , daß Frau A 's Zustand sich seit dem
Sturz verschlechtert hat, so daß eine ständige
Betreu ng und somit zu mindestens vorübergehend
eine Heimunterbringung sinnvoll erscheint. Diese
sollte , um die zu Betreuende möglichst wenig zu
belasten, unmittelbar an den Krankenhausaufenthalt
stattfinden.

Frau B ist 89 Jahre alt und wird zur Zeit von Mo-Fr
1,5-2h von mir betreut. Frau B's Orientierungs - und
Merkfähigkeit sind stark eingeschränkt. Frau B ist
nicht in der Lage ihren Haushalt zu führen und ihren
Körper zu pflegen.

Kontakt hat Frau B nur zu den Betreuungspersonen
der Caritas Hauspflege zum Krankenpflegedienst
der Caritas und zu einem Verwandten,der Frau B ab
und zu besucht. Die Verantwortung für die Person
und deren Umfeld liegt daher bei den Betreu-
ungspersonen der Caritas. Zu meinen Tätigkeiten
gehören u.a. die Sicherung des Einkaufes,
Bereitstellung des Mittagessens, Ernährungs-
kontrolle, Wäschedienst, Wohnungsreinigung. Die
Betreuung von Frau B wird erschwert durch ihr
gestörtes Eßverhalten. Frau B stopft auffindbare
Nahrungsmittel innerhalb kurzer Zeit in sich hinein.
Der Einkauf von Nahrungsmitteln und deren sinnvol-
le Auswahl sind täglich notwendig.

Außerdem weist Frau B Hilfen zur Körperpflege
häufig ab. Was Sauberkeit betrifft, ist die Wohnung
fasttäglich in einem schlechten Zustand, u.a. bedingt
durch das schlechte Sehvermögen, gestörte
Eßverhalten und Inkontinenz von Frau B.

Die Betreuung muß nicht um die Mittagszeit stattfin-
den , da Frau B das tiefgefrorene DRK-Essen, das ich
ihr täglich mitbringe - wird wegen gestörtem
Eßverhalten auf der Station Böttgerstraße gelagert -
selbständig in einem Wärmegerät erwärmt und zu
sich nimmt.

Frau C ist 92 Jahre alt. Frau C ist orientiert und hat
altersbedingt körperliche Gebrechen u.a. sehr
schlechtes Hör- und Sehvermögen. Frau C leidet
seit längerer Zeit an einem Husten und macht Staub
dafür verantwortlich. Deshalb wechselt Frau C mehr-
mals täglich ihre Leibwäsche, so daß jede Menge
Wäsche gewaschen werden muß. Außerdem soll
ihre Wohnung möglichst staubfrei sein.

Frau C hat einige nähere Verwandte, die sie betreu-
en, die jedoch mit der Wohnungsreinigung und dem
Wäschedienst überfordert sind.
Frau C wird daher von mir, zweimal wöchentlich 2
Stunden betreut.

Meine Tätigkeiten sind Wohnungsreinigung, Wä-
schedienst, Mittagessenzubereitung und -reichung.
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08.00 Dienstbeginn auf Station

Abhören des Anrufbeantworters
Lesen der Informationen im Mitteilungsbuch
Füllen der Waschmaschine mit Wäsche einer
betreuten Person und starten des Wasch-
programms
erhalte Information über die heutige (für uns
völlig unerwartete) Entlassung von Fr. A aus
dem Krankenhaus.

Der Sozialdienst des Krankenhauses hat einen 24 h-
Dienst bis zur Heimunterbringung organisiert.
Meine Aufgabe ist es umgehend den Wohnungs-
schlüssel und Haushaltsgeld im Krankenhaus für
den 24h-Dienst abzugeben.

Mitnahme von Wohnungsschlüssel, Geldbeutel, Aus-
zahlungsscheck, Formular von Krankenkasse von
Frau A.
Mitnahme des Mittagessens, Wohnungsschlüssels
und Geldbeutels mit Haushaltsgeld von Frau B

Da die Haushalte weit auseinander liegen, beschlie-
ße ich heute mit dem Dienstwagen zu fahren.

09.00 Ankunft im Krankenhaus:
Schlüssel und Geldübergabe an Stations-
schwester
Besuch von Frau A ; Frau A unterschreibt ein
Formular für die Krankenkasse und einen
Auszahlungsscheck für die Bank

10.15 Ankunft bei Frau C
Frau C bittet mich,einen Griesbrei zu kochen.
Aufsetzen des Griesbreis
Wäschedienst
Anreichen des Griesbreis
Reinigung des Schlafraumes und Beziehen
des Bettes
Reinigung der Küche, während Frau C mir aus
früheren Zeiten erzählt.
Reinigung des Bades und der Toilette

12.15 Ankunft bei Frau B
Frau B's Zustand ist unauffällig
Wärmen des Mittagessens
Einräumen der frischen Wäsche mit Frau B
Einkauf
Putzen der Küche
Anruf bei Fu ßpf lege wegen Terminabsprache
Reichen des Mittagessens
Sortieren der Schmutzwäsche und Mitnahme
auf Station

14.25 Ankunft auf Station
Informationsaustausch
Einordnen der Kontoauszüge und des Haus-
haltgeldes von Frau A
Rückgabe des Wohnungsschlüssels und des
Haushaltsgeldes von Frau B
Wäschedienst in Waschküche

15.00 Dienstende

Rita Wember
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Finanzierung ambulanter und mobiler Dienste

Die Stundensätze bei Haushaltshilfen wie z.B. ein-
kaufen, putzen und Begleithilfen durch
Zivildienstleistende variieren derzeit zwischen ko-
stenlos bis 16,- DM. Werden Haushaltshilfen durch
qualifizierte und festangestellte Kräfte geleistet, liegt
der Stundensatz zwischen 37,- bis 51,- DM.

Im Bereich der pflegerischen Versorgung sind die
Unterschiede ähnlich, so liegen die Preise pro Lei-
stung bzw. Stunde zwischen 20,- und 78,- DM.

Bei diesen Zahlen sind schnell die Grenzen einer
Eigenfinan2ierung erreicht. Vor Einsatz eines ambu-
lanten oder mobilen Dienstes, sollte deshalb geprüft
werden, ob nicht andere Kostenträger wie Kranken-
kasse, Sozialamt oder Beihilfestelle eintreten.

So übernehmen z.B. die Krankenkassen nach einem
Krankanhausaufenthalt bzw. zur Vermeidung eines
Krankenhausaufenthaltes für vier Wochen die Ko-
sten für die Grund- und Behandlungspflege. Hierfür
wird von dem Krankenhaus oder dem Hausarzt eine
ärztliche Verordnung ausgestellt.

Wenn Schwerstpflegebedürftigkeit vorliegt, kann bei
der Krankenkasse ein Pflegegeld in Höhe von 400,-
DM oder häusliche Pflegehilfe (Pflegeeinsätze bis zu
750.-DM) beantragt werden. Psychiatrische Pflege
ist im Leistungskatalog der Krankenkassen nicht vor-
gesehen.

Übersteigen die Kosten der ambulanten Versorgung
den von der Krankenkasse bewilligten Rahmen oder
lehnt diese eine Kostenübemahme ganz ab, tritt im
allgemeinen an nächster Stelle das Sozialamt ein. Je
nach Schweregrad der Pflegebedürftigkeit zahlt das
Sozialamt auch ein gestaffeltes Pflegegeld. Bei
Leistungen durch das Sozialamt müssen die
Anspruchsvoraussetzungen (wie z.B. Einkommens-
grenze und Pflegebedürftigkeit) entsprechend dem
Bundessozialhilfegesetz erfüllt sein. Hier ist für Be-
troffene von Bedeutung, daß in Frankfurt Angehö-
rige im Rahmen der Unterhaltspflicht bei Leistungen
zu ambulanten und mobilen Hilfen in der Regel vom
Sozialamt nicht herangezogen werden. Genauere
Informationen über die Höhe der Einkommens- und
Vermögensfreigrenzen etc. sind bei den zuständigen
Sozialstationen (Sozialamt) zu erfahren.

Wichtig ist noch anzumerken, daß bei Beamten im
Regelfall die Beihilfestelle als Kostenträger für die
ambulante Betreuung in Frage kommt.

Es empfiehlt sich, vor Inanspruchnahme eines am-
bulanten oder mobilen Dienstes die Kostenfrage zu
klären und eine kompetente Beratung durch die
entsprechenden Fachstellen wie z.B. Sozialstation,
Sozialpsychiatrie oder Beratungs- und Vermittlungs-
stellen in Anspruch zu nehmen. Die Telefonnum-
mern sind u.a. über das Seniorentelefon unter
212-37070 zu erfahren.

Martin Salomon
(Beratungs- und Vermittlungsstelle/Hufeland-Haus)
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AMBULANCIA
Ein privater Pflegedienst

Am 19.10.1987 wurde die AMBULANCIA zur
Erbringung häuslicher Krankenpflege und Betreu-
ung bei älteren und behinderten Menschen, sowie
Kindern im gesamten Stadtgebiet von Frankfurt am
Main gegründet.

Seit 01.07.1993 befindet sich die Zentrale des
Pflegedienstes in der Wallstraße 7 in Sachsenhausen,
wo das Leitungsteam der AMBULANCIA zur kosten-
losen Beratung von Montag bis Freitag von 9-13 Uhr
zur Verfügung steht. Insgesamt versorgen ca. 25
examinierte Krankenschwestern und Altenpflegerin-
nen, schwerpunktmäßig in Sachsenhausen, Born-
heim, im Nordend und in der Innenstadt, rund 80
Patienten von morgens 6.00 Uhr bis abends 21.00
Uhr.

Grundsätzlich besteht die Zielsetzung der
AMBULANCIA darin, pflegebedürftigen Menschen
zu ermöglichen, in ihrem eigenen Zuhause bleiben
zu können. Dieses Konzept setzt die ganzheitliche
Versorgung der Patienten voraus, die stundenweise
zu jeder Tageszeit erfolgen kann. Dabei wird über die
medizinische Versorgung hinaus besonderer Wert
auf persönliche Ansprache und Zuwendung gelegt.

Im einzelnen werden folgende Leistungen angebo-
ten:

Medizinische Grund- und Behandlungspflege
durch Fachkräfte

Stundenweise Betreuung zu jeder Tageszeit

Wochenend- und Feiertagsversorgung

Vertretung für pflegende Angehörige von Kran-
ken

Vorbereitung und Verabreichung von Mahlzei-
ten

Hauswirtschaftliche Versorgung, Einkäufe

Hilfen bei Anträgen im sozialen Bereich, sowie
allgemeine Korrespondenzen, Besorgungen
etc.

Pflegebericht von Herrn M.

Am20.5.1988 wurde Herr M.ausdem Bürgerhospital
Frankfurt am Main entlassen. Die Ambulancia über-
nahm am Entlassungstag die Pflege und Betreuung.
Erforderliche Pflegeutensilien, wie Absauggerät, In-
haliergerät, Krankenbett etc. waren zuvor von der
80-jährigen Ehefrau des Patienten in Zusammenar-
beit und Absprache mit der Ambulancia besorgt
worden.

Diagnostisch ergab sich bei Herrn M. eine
Cerebralsklerose, Morbus Parkinson und Zustand
nach Oberschenkelhalsfraktur links.

Der 90-jährige Patient wurde vom Krankenhaus mit
einer intravenösen Braunüle und einem supra-
pubischen Dauerkatheter entlassen. HerrM. warnur
sehr bedingt ansprechbar, d.h. es war nicht erkenn-
bar, ob er wu ßte, daß er sich zu Hause befand. Eine
Nahrungsdarreichung mittels Schnabelbecher war
nur bedingt und mit großem Zeitaufwand möglich.

Die Vitalzeichen, wie Blutdruck, Puls, Temperatur,
Atmung laqen im Normbereich. Es bestand eine
teilweise Immobilität, d.h. HerrM. war nur begrenzt
mobilisierbar, z.B. an der Bettkante oder einige Minu-
ten im Sessel zu sitzen.

Die Pflege des Patienten wurde auf Wunsch der
Ehefrau von der Ambulancia in den ersten Tagen mit
ca. 8-9 Stunden abgedeckt und sollte später auf etwa
3x tgl. (morgens, mittags und abends je 2 Std.)
reduziert werden. Frau M. hatte zum Ziel, die anfal-
lenden pflegerischen Aufgaben bei einer Besserung
des Zustands des Patienten teilweise zu überneh-
men. Von ärztlicher Seite erfolgt die Betreuung
durch den Hausarzt und zwei weiteren Ärzten, die
sich vertreten, so daß rasch einer von ihnen präsent
sein kann.

Nun eine Auflistung der von der Ambulancia ausge-
führten Pflegemaßnahmen:

Grundpflege durch Ganzkörperwaschung

Dekubitusprophylaxedurch Lagerungswechsel
Wechseldruckmatraze, Einreibung/Massage
zur Durchblutungsanregung

Soor- und Parotitisprophylaxe durch Mund-
pflege

Pneumonieprophylaxe durch Einreibungen,
Inhalationen und Alkoholabreibung des Rük-
kens

11
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Thromboseprophylaxe durch passive und ak-
tive Bewegungsübungen

Kontrakturprophylaxe durch Mobilisation

Weiterhin:

Alkohol-Salben-Verband bei Thrombophlebitis
Verbandwechsel bei suprapubischem Dauer-
katheter
Nahrungsdarreichung
Medikamentenverabreichung
Subcutane Infusionsanlegung und Infusions-
überwachung
Kontrolle von Puls, Blutdruck, Temperatur,
Atmung, Bewußtsein
Absaugen

Pflegekosten: Wer zahlt?

Wer zahlt für die Leistungen der sozialen Dienste? Ein zur Zeit, im Rahmen der Einführung der gesetzlichen
Pflegeversicherung kontrovers diskutiertes Problem. Die gesetzlichen Krankenkassen springen nur für kurze
Zeit ein, und die Sozialämter übernehmen die Kosten nur dann, wenn das eigene Einkommen oder das
Ersparte nicht ausreicht.

Ärzte: Krankenhausarzt und Hausarzt haben die wichtigste Position inne. Was sie verordnen müssen die
Krankenkassen normalerweise auch bezahlen. Der behandelnde Arzt kann häusliche Krankenpflege,
einzelne Behandlungen oder Haushaltshilfen anordnen. Hintergrund: Krankenhäuser entlassen ihre Patien-
ten so früh als möglich; Hausärzte suchen nach Wegen, die Therapien zu sichern und zu ergänzen.

Krankenkassen: Bei akuten Erkrankungen finanzieren die gesetzlichen Krankenkassen nach ärztlicher
Verordnung (medizinische) Behandlungspflege, Grundpflege (Körperpflege) und hauswirtschaftliche
Versorgung für einen begrenzten Zeitraum von vier Wochen. Zur Sicherung der ärztlichen Behandlung
tragen die Krankenkassen die Kosten für Behandlungspflege auch für einen längeren Zeitraum, nicht aber
die Kosten der Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung. Bei Schwerpflegebedürftigen
(Personen die "für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verdichtungen Im Ablauf des täglichen Lebens auf
Dauer in sehr hohem Maße der Hilfe bedürfen") übernehmen die Krankenkassen Grundpflege und
hauswirtschaftliche Versorgung mit bis zu 25 einstündigen Pflegeeinsätzen im Monat beziehungsweise
maximal 750 Mark. Alternativ zahlen sie 400 Mark monatlich, wenn die Patienten selbst eine Pflegeperson
beauftragen. Für eine höchstens vierwöchige Vertretung dieser Pflegekraft (Urlaub, Erkrankung) gibt es pro
Jahr bis zu 1800 Mark. Diese drei Möglichkeiten der Pflegekostenfinanzierung durch die Krankenkassen
schließen sich gegenseilig aus, können also nicht nebeneinander in Anspruch genommen werden.

Sozialamt: Bei chronischen Erkrankungen und allgemeiner Pflegebedürftigkeit tragen die Krankenkassen
die Kosten nicht. Hier kann das Sozialamt mit "Hilfe in besonderen Lebenslagen" einspringen, allerdings
nur, wenn die Rente oder das Einkommen entsprechend niedrig ist und keine größeren Ersparnisse
vorhanden sind.
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Sonstige: Beamte und Angestellte im Öffentlichen Dienst können Beihilfe in Anspruch nehmen. Bei einer
Berufskrankheit oder einem Arbeitsunfall zahlt die Unfallversicherung. Kriegsopfer, Zivildienstleistende
und Soldaten, ehemalige politische Häftlinge aus der ehemaligen DDR, Impfgeschädigte und Opfer von
Gewalttaten haben Ansprüche nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Pflegeversicherung: In der geplanten gesetzlichen Pflegeversicherung soll das Risiko des Pflegefalls
unabhängig von Erkrankungen und Einkommen abgesichert werden. Private Krankenversicherungen bieten
schon heute die Möglichkeit einer privaten Pflegekostenversicherung an. Je früher man ihr beitritt, um so
niedriger die Beiträge. Die Altersgrenze für den Abschluß liegt bei 60 bis 65 Jahren.
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Das Tagespflegeheim

Es kommt häufig vor, daß der Arzt - beispielsweise nach einem Unfall - zusätzlich zu den "Hilfen zu Hause"
Rehabilitationsmaßnahmen verordnet oderdaß eine ständige Betreuung-z.B. aufgrund von Altersverwirrtheit-
notwendig wird. In diesen Fällen kann Tagespflege eine umfassendere Behandlung und Versorgung sicher-
stellen als dies in der Wohnung möglich wäre.

Tagespflege bedeutet, daß der Patient sich mehrere Stunden täglich im Tagespflegeheim aufhält, dort die
notwendige Therapie erhält und auch dort Essen und Ruhen kann. Ein Fahrdienst holt ihn von zu Hause ab
und bringt ihn zurück. Tagespflege ist besonders geeignet, wenn die Betreuung in den Abendstunden und
am Wochenende durch Angehörige sichergestellt wird.

Die Übernahme oder Teilübernahme der Kosten durch das Sozialamt ist einkommens- u nd vermögensabhängig.

Für Teile des Nordends und die nordöstlichen Stadtteile
Sozialzentrum Marbachweg, Dörpfeldstraße 4 - 8, Tel.: 54 80 08 51 oder 54 80 08 52

Für Bornheim, Seckbach und angrenzende Stadtteile
Hufeland - Haus, Wilhelmshöher Straße 34, Tel.: 4 70 42 65 oder 4 70 42 66

Für Rödelheim und die westlich angrenzenden Stadtteile
Sozial- und Rehabilitationszentrum West, Alexanderstraße 92 - 96, Tel.: 78 99 30

Für die südlichen Stadtteile
Sozial- und Rehabilitationszentrum Süd, Hühnerweg 22, Tel.: 61 04 77

Die Beratungs- und Vermittlungs-
stellen für mobile Dienste in
Frankfurt

Die zehn Beratungs- und Vermittlungsstellen für
mobile Dienste sind für Sie da, wenn Sie Hilfe benö-
tigen, um Ihren Alltag leichter bewältigen zu können.
Bei einem ersten Hausbesuch läßt sich klären, wel-
che Unterstützung Sie für notwendig halten, und Sie
erfahren, welche weiteren Angebote es gibt. Brau-
chen Sie jemanden, der Ihnen bei der Hausarbeit
oder beim Einkaufen hilft - täglich oder nur gelegent-
lich -, benötigen Sie krankenpflegerische Hilfe, kommt
"Essen auf Rädern" für Sie infrage? Und wer zahlt
das?

All diese Fragen können Sie direkt mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Beratungsstelle be-
sprechen.

Sie erfahren auch, welche Träger mobiler Dienste die
für Sie passenden Leistungen anbieten. Die Bera-
tungsstelle hilft Ihnen, den für Sie geeigneten Dienst
zu finden, und stellt auf Wunsch auch den Kontakt
her. In jedem Fall dürfen Sie nach dieser Beratung
und Vermittlung sicher sein, daß Sie verläßlichen
Helferinnen und Helfern die Tür zu Ihrer Wohnung
öffnen.

Adressen siehe Seite 15
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Beratungs- und Vermittlungsstellen für mobile Dienste

Stadtteile EINRICHTUNG / TRÄGER

OBERMAIN
Ostend,
Innenstadt,
Nordend (West),
Altstadt

Arbeiterwohlfahrt
Hanauer Landstr. 16a, 60314 Ffm.

Fr. Stichling, Fr.Fischer-Thöns

Tel.: 44 20 86/44 20 88 Fax: 44 33 31

ESCHERSHEIM

Eschersheim , Frankfurter Berg,

Preungesheim, Dornbusch,

Berkersheim, Eckenheim, Ginnheim

Johanniter-Cronstetten-Altenhilfe

Kurhessenstraße 95, 60431 Ffm.

Fr. Freimuth-Schäfer, Fr. Retzbach

Tel.: 51 11 34 Fax: 54 86 291

GALLUS

Griesheim,

Gutleutviertel,

Gallus, Bahnhofs viertel

Johanna-Kirchner-Altenhilfe- Zentrum- Arbeiterwohlfahrt

GutleutstraßeS^a, 60327 Ffm.

Herr Petersen, Herr Borz

Tel..27106-170/171 Fax: 27 106127

BOCKENHEIM

Rodel heim,

Westhausen,

Westend, Kuhwald

Hausen, Karl-Schurz-Siedlung

Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e.V.
Friesengasse 7, 60487 Ffm.

Herr Link, Fr. Gritschke

Tel.: 77 60 18 Fax: 79 20 02 48

BORNHEIM

Stadtteil Bornheim und ein Teil

des angrenzenden Nordends

Caritas-Hauspflege-Caritasverband

Böttgerstraße 22, 60389 Ffm.

Fr. Kutzner, Herr Hütter

Tel.: 46 70 31 und 45 20 78 Fax: 46 40 82

SACHSENHAUSEN

Stadtteil Sachsenhausen

und Oberrad

Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e.V.

Johanna-Melber-Weg 1, 60599 Ffm.

Fr. Schmidt-Rickels, Fr.Gollwitzer

Tel.: 62 80 66 Fax: 60 32 105

HÖCHST

Unterliederbach

Zeilsheim, Sindlingen,

Sossenheim, Nied

Frankfurter Verband für Alten-und Behindertenhilfe e.V.

Victor-Gollancz-Haus

Windthorststr. 33 1/7,65929 Ffm.

Herr Kessel, Herr Kunze

Tel. 30 3004 Fax: 30 09 04 48

NORDWESTSTADT

Praunheim, Bonames, Römerstadt,

Nieder-Eschbach, Harheim,

Nieder-Erlenbach, Heddernheim,

Kalbach, Niederursel

Deutsches Rotes Kreuz

Niederurseier Landstr. 156

60439 Frankfurt am Main

Herr Kleindienst, Frau Jädicke

Tel 577600/577528 Fax:588684

BERGEN-ENKHEIM

Riederwald, Fechenheim,

Seckbach, Bergen-Enkheim

Hilfezentrum im Hufeland-Haus

Wilhelmshöherstr.34, 60389 Ffm.

Frau UhL Herr Salomon

Tel.: 4704-229/281/344 Fax:4704315

GOLDSTEIN

Goldstein,

Schwanheim,

Niederrad

Evangelischer Regionalverband

Blauenstraße 3, 60528 Ffm.

Herr Fahrenbruch, Frau Herr

Tel 67 87 003 Fax. 67 87 028
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Sozialamt springt ein
Teure Pflegefinanzierung

Rund 4000 Plätze gibt es in den 36 Frankfurter Alten-
und Pflegeheimen. Der tägliche Riegesatz richtet
sich dabei nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit
und nach Ausstattung und Komfort eines Hauses.
Fürleicht Pflegebedürftige variiert der Tagessatz laut
Sozialamt zwischen 51,95 Mark und 125,85 Mark
(Zahlen für 1992); für Schwerstpflegebedürftige zwi-
schen 90,95 Mark und 220,20 Mark.

Da Heimbewohner oder ihre Angehörigen selten
diese Kosten allein tragen können, springt das
Sozialamt ein: Auf rund 200 Millionen Mark schätzt
man die Belastungen für den Etat der Stadt, die seit
1993 als Träger für Heimkosten fungiert und damit
den Landeswohlfahrtsverband abgelöst hat.

Ein Antrag auf ergänzende Sozialhilfe zwingt zur
Offenlegung der finanziellen Situation. Dabei wer-
den Barvermögen sowie Haus- und Grundbesitz
berücksichtigt. Ersparnisse müssen bis zu einer
Vermögensfreigrenze von 4500 Mark "investiert"
werden. Auch gegenüber Grund- oder Hausbesitz
existiert ein "Rückforderungsanspruch" der Behör-
de. Als geschütztes Eigentum gilt ein Haus nur dann,
wenn der Ehepartner in diesem lebt. Bewohnen die
Kinder des Antragstellers die Immobilie, kann das
Sozialamt auf Verkauf des Hauses drängen.

Reichen Rente und Vermögen zur Finanzierung der
Heimunterbringung nicht aus, gelten die leiblichen
Kinder als unterhaltspflichtig. Für sie setzt die Behör-
de den Unterhaltssatz fest. Dies geschieht nach
amtlicher Versicherung in einem Maße, "daß den
Angehörigen noch eineganz normale Lebensführung
ermöglicht wird".

Wird ein schwerstpflegebedürftiger Mensch von der
Familie versorgt, finanzieren die gesetzlichen
Krankenkassen nach Angabe der AOK Frankfurt
maximal 25 Einsätze ambulanter Pflegekräfte. In 95
Prozent aller Fälle aber verzichten die Versicherten
auf diesen Einsatz und erhalten für die eigene
Pflegeleistung eine Entschädigung von 400 Mark.
Für den Urlaub der Angehörigen finanzieren die
Kassen maximal vier Wochen eine professionelle
Ersatzkraft, wobei die Leistung auf 1800 Mark be-
grenzt ist.

Sabine Riedel
Frankfurter Rundschau vom 12.10.1993

16


